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Diese Beitragsordnung wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung, vom 19.03.2016 
des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Faßberg besprochen. 

 
 
§ 1 Grundsatz 
 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Änderungen von persönlichen Angaben sind schnellstmöglich gegenüber dem Vorstand 
mitzuteilen. Für allg. Fehler bzw. gestörter Informationsfluss (Vorstand -> Mitglieder), die Aufgrund von falsch gemachten oder nicht aktualisierten 
persönlichen Daten auftreten, übernimmt der Verein keine Haftung, jedes Mitglied ist gegenüber dem Vorstand eigenverantwortli ch in Bezug auf 
Änderungen.  
 
 
§ 2 Beschlüsse 
 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Jahresbeitrages. 
 

2. Die festgesetzten Mitgliedsbeträge werden zum, s. § 3 Abs. 2 erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. 
 
 

§ 3 Beiträge 
 

Beitragsklasse Mitgliedsform Jahresbeitrag 

01 Mitglieder die der Einsatz- oder Altersabteilung angehören 12 Euro 

02 Mitglieder die nicht der Einsatz- oder Altersabteilung angehören 19 Euro 

03 Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr 6 Euro 

 
1. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung von 50% des Mitgliedsbeitragssatzes. 

 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird bis zum 15.02., eines jeden Jahres fällig. 

 
3. Gebühren für Rückbuchungen/Rücklastschriften (z.B. bei nicht ausreichender Deckung des Kontos / bei nicht Aktualisierung der 

Bankverbindung) trägt das Mitglied. 
 

4. Beiträge werden durch das SEPA Lastschriftverfahren vom Konto abgebucht. Hierzu muss vom Mitglied eine entsprechende Vollmacht 
erteilt werden. 
 

5. Entsprechend § 4 Abs. 3b der Satzung kann Beitragssäumigkeit zur Streichung aus der Mitgliederliste des Vereins führen. 
 

6. Zuwendungen die den festgesetzten Mitgliedsbeitrag übersteigen, gelten als freiwillige Zuwendung (Spende) an den Verein. 
 
 
§ 4 Vereinskonto 
 
Förderverein der Ortsfeuerwehr Faßberg e.V. 
 
Bankinstitut: Volksbank eG Südheide - Isenhagener Land - Altmark 
IBAN:  DE74 2579 1635 0020 0786 00 
BIC:  GENODEF1HMN 
 
Gläubiger ID: DE 40 ZZZ 00001375388 
 
Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.  
 
 
§ 5 Inkrafttreten 
 

• Beschlossen in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 19.03.2016. 

• Die Beitragsordnung tritt zum 01.01.2017 in Kraft, vorherige Regelungen verlieren somit ihre Gültigkeit. 


